
Textliche Festsetzungen
Bebauungsplan Nr. 300, Kennwort: "Salinenpark"
Festsetzungen gemäß BauG bzw. nach BauNVO

1. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche (Tierpark) sind nur tierparkaffine
bauliche Einrichtungen und Gebäude zulässig.

2. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche "Salinenpark" sind parkaffine bau-
liche Einrichtungen und Gebäude zulässig.

3. Nutzungen und Nutzungsänderungen im vorhandenen Gebäudebestand
sind zulässig, soweit sie eine dem "Salinenpark" dienende Funktion be-
inhalten oder einer öffentlichen, denkmalgerechten Zweckbestimmung
entsprechen.

4. Die innerhalb des Plangebietes mit einem Erhaltungsgebot belegten
Bäume sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu erhalten. Natürlicher
Ausfall des Bestandes ist durch Neuanpflanzung von artgleichen Bäu-
men mit einem Mindestumfang von 18 bis 20 cm zu ersetzen (§ 9 Abs. 1
Nr. 25 b BauGB).

5. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten SO-Gebiete sind die
notwendigen Stellplätze auf eigenem Grundstück nachzuweisen.

6. Im Bereich der Stellplatzanlagen ist je fünf Stellplätze ein standortheimi-
scher, großkroniger Laubbaum in der Qualität Hochstamm, Stammum-
fang mindestens 18 bis 20 cm, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB).

7. Die als Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
dargestellten Grünlandflächen sind, in Anlehnung an die Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen des Feuchtwiesenschutzprogramms NRW, dau-
erhaft extensiv zu bewirtschaften bzw. dauerhaft als Feucht- und Mager-
grünland mit stark eingeschränkter Nutzung zu erhalten. Die Maßnah-
men dienen der Kompensation der in diesem Bebauungsplan vorberei-
teten Eingriffe in Natur und Landschaft.

Auf diesen Flächen sind generell untersagt: Pflegeumbruch und Neuan-
saat oder Nachsaat, Einsatz von Bioziden und Pflanzenschutzmitteln,
Düngung und Kalkung, Entwässerung und Drainage. Die maschinelle
Bearbeitung (walzen, schleppen, mähen etc.) ist in der Zeit vom 15.
März bis 15. Juni untersagt.

Eine Beweidung der Fläche ist ausschließlich mit maximal zwei Stück
Rindvieh je ha und im Zeitraum vom 15. April bis 31. Oktober zulässig.

Bei Wiesennutzung ist eine maximal zweimalige Mahd zulässig. Erster
Mahdtermin ab 15. Juni und zweiter Mahdtermin ab 1. September. Das
Mähgut ist abzuräumen. Die Lagerung des Mähguts auf den Flächen ist
nicht gestattet.

Alternativ können die Flächen nach dem ersten Mahdtermin mit maximal
zwei Stück Rindvieh je ha bis 31.Oktober beweidet werden.

Hinweise:

1. Im Bereich der Bischöflichen Fachschule, Salinenstraße 109, befindet
sich eine Untergrundverunreinigung. Erdarbeiten im Bereich der festge-
stellten Untergrundverunreinigung sind durch einen anerkannten Sach-
verständigen (Gutachten) zu begleiten und zu dokumentieren. Der Gut-
achter ist der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde mindestens eine Woche
vor Beginn der Bauarbeiten mit Anschrift und Telefonnummer zu benen-
nen. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist vom Gutachter ein Bericht über
Art und Umfang der durchgeführten Maßnahmen zu erstellen und der
Unteren Abfallwirtschaftsbehörde vorzulegen.

2. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bo-
denfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfundamente, aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt und dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Museum für Ar-
chäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Münster, unverzüglich anzuzei-
gen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz).

3. Im Bereich des Bebauungsplangebietes befinden sich Gas-, Wasser-
und Stromleitungen der Energie- und Wasserversorgung, Stadtwerke
Rheine. Bei der Vorentwurfsplanung sowie bei der Durchführung sämtli-
cher Tiefbauarbeiten sind die Stadtwerke Rheine zu beteiligen.

4. Im nördlichen Bereich der sog. Salzwiese befinden sich zwei 10-kV-
Erdkabel. In diesem Zusammenhang wird auf das "Merkblatt über Bo-
denstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 1989)
verwiesen.

5. Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich für den Heeresflugplatz Rhei-
ne-Bentlage. Bauliche Anlagen über 45,43 m über NN bedürfen der Zu-
stimmung der WBV III; dies gilt auch für Aufbau und Benutzung von
Baugeräten während der Bauphase.
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